
GZ. RV/5101355/2011

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch die Richterin Dr. NN in der Beschwerdesache BF,
vertreten durch Westra GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Körnerstraße 13, 4020 Linz,
gegen den Bescheid der belangten Behörde FA XYZ vom 21.12.2010 betreffend
Abweisung des Antrages auf Aussetzung der Einhebung (St.Nr. xxx) zu Recht erkannt: 

Die Beschwerde wird gemäß § 279 BAO als unbegründet abgewiesen.

Gegen dieses Erkenntnis ist eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133
Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

Verfahren/Sachverhalt

Angefochten ist der Bescheid über die Abweisung eines Aussetzungsantrages.

Der Beschwerdeführer erzielte lt. Lohnzettel und Meldungen 2008 Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit, die erklärungsgemäß veranlagt wurden (Bescheid vom
19.5.2009).

Im Zuge einer abgabenbehördlichen Prüfung über den Zeitraum 2006 bis 2008 ging
der Betriebsprüfer davon aus, dass der Beschwerdeführer neben den Baustellen seiner
Arbeitgeberin auch eigene Baustellen betreut und dafür Provisionen erhalten habe und
ermittelte Einkünfte aus Gewerbebetrieb im Schätzungswege gemäß § 184 BAO.

Das Finanzamt nahm hinsichtlich der Einkommensteuer 2008 das Verfahren gemäß § 303
Abs. 4 BAO wieder auf und erließ entsprechend den Ergebnissen der Betriebsprüfung den
Umsatzsteuerbescheid und Einkommensteuerbescheid 2008 (Bescheide vom 10.11.2010)
sowie den Umsatzsteuerbescheid und Einkommensteuerbescheid 2009 (Bescheide vom
17.11.2010).

Gegen diese Bescheide erhob der Beschwerdeführer durch seinen steuerlichen Vertreter
mit Schriftsatz vom 17.12.2010 innerhalb verlängerter Rechtsmittelfrist Berufung, bestritt
sowohl die Schätzungsbefugnis als auch die Richtigkeit der Schätzung und beantragte,
die Bescheide aufzuheben bzw. die Beträge mit Null festzusetzen. Weiters beantragte er
gemäß § 212a BAO die Aussetzung der Einhebung eines Betrages von 70.593,33 €, da
dieser Betrag nach Stattgabe der Berufung wegfallen werde.
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Mit Bescheid vom 21.12.2010 wies das Finanzamt den Aussetzungsantrag ab. Auf die
Bescheidbegründung wird verwiesen.

Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer durch seinen steuerlichen Vertreter
mit Schriftsatz vom 25.1.2011 Berufung. Auf die näheren Ausführungen wird verwiesen.

Gegen die abweisende Berufungsvorentscheidung vom 1.2.2011, auf deren Begründung
verwiesen wird, beantragte der Beschwerdeführer durch seinen steuerlichen Vertreter mit
Schriftsatz vom 3.3.2011 die Vorlage seiner Berufung an die Abgabenbehörde zweiter
Instanz zur Entscheidung.

In weiterer Folge legte das Finanzamt die Berufung dem Unabhängigen Finanzsenat zur
Entscheidung vor.

Gemäß Art. 151 Abs. 51 Z 8 B-VG wurde mit 1. Jänner 2014 der Unabhängige
Finanzsenat aufgelöst. Die Zuständigkeit zur Weiterführung der mit Ablauf des
31. Dezember 2013 bei dieser Behörde anhängigen Verfahren ging auf das
Verwaltungsgericht des Bundes für Finanzen über. Gemäß § 323 Abs. 38 BAO sind am
31. Dezember 2013 anhängige Berufungen vom Bundesfinanzgericht als Beschwerden im
Sinne des Art. 130 Abs. 1 B-VG zu erledigen. Das Verfahren betreffende Anbringen wirken
ab 1. Jänner 2014 auch gegenüber dem Bundesfinanzgericht.

Das Bundesfinanzgericht hat mittlerweile nach einem Mängelbehebungsverfahren gemäß
§ 85 Abs. 2 BAO die Beschwerde gegen den Bescheid betreffend Wiederaufnahme
des Verfahrens hinsichtlich Einkommensteuer 2008 als unbegründet abgewiesen
(Erkenntnis vom 24.7.2017, RV/5101354/2011). Zudem hat es die Umsatzsteuerbescheide
und Einkommensteuerbescheide 2008 und 2009 gemäß § 278 Abs. 1 BAO unter
Zurückverweisung der Sache an die Abgabenbehörde aufgehoben (Beschluss vom
15.6.2018, RV/5101352/2011).

Rechtslage/Rechtliche Erwägungen

§ 212a BAO normiert:

(1) Die Einhebung einer Abgabe, deren Höhe unmittelbar oder mittelbar von der
Erledigung einer Bescheidbeschwerde abhängt, ist auf Antrag des Abgabepflichtigen
von der Abgabenbehörde insoweit auszusetzen, als eine Nachforderung unmittelbar
oder mittelbar auf einen Bescheid, der von einem Anbringen abweicht, oder auf einen
Bescheid, dem kein Anbringen zugrunde liegt, zurückzuführen ist, höchstens jedoch im
Ausmaß der sich bei einer dem Begehren des Abgabepflichtigen Rechnung tragenden
Beschwerdeerledigung ergebenden Herabsetzung der Abgabenschuld. Dies gilt
sinngemäß, wenn mit einer Bescheidbeschwerde die Inanspruchnahme für eine Abgabe
angefochten wird.

 

(2) Die Aussetzung der Einhebung ist nicht zu bewilligen,
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a) soweit die Beschwerde nach der Lage des Falles wenig erfolgversprechend erscheint,
oder

b) soweit mit der Bescheidbeschwerde ein Bescheid in Punkten angefochten wird, in
denen er nicht von einem Anbringen des Abgabepflichtigen abweicht, oder

c) wenn das Verhalten des Abgabepflichtigen auf eine Gefährdung der Einbringlichkeit der
Abgabe gerichtet ist.

(3) Anträge auf Aussetzung der Einhebung können bis zur Entscheidung über die
Bescheidbeschwerde (Abs. 1) gestellt werden. Sie haben die Darstellung der Ermittlung
gemäß Abs. 1 für die Aussetzung in Betracht kommenden Abgabenbetrages zu enthalten.
Weicht der vom Abgabepflichtigen ermittelte Abgabenbetrag von dem sich aus Abs. 1
ergebenden nicht wesentlich ab, so steht dies der Bewilligung der Aussetzung im
beantragten Ausmaß nicht entgegen.

(4) Die für Anträge auf Aussetzung der Einhebung geltenden Vorschriften sind auf
Bescheidbeschwerden gegen die Abweisung derartiger Anträge und auf solche
Beschwerden betreffende Vorlageanträge (§ 264) sinngemäß anzuwenden.

(5) Die Wirkung einer Aussetzung der Einhebung besteht in einem Zahlungsaufschub.
Dieser endet mit Ablauf der Aussetzung oder ihrem Widerruf (§ 294). Der Ablauf der
Aussetzung ist anlässlich einer (eines) über die Beschwerde (Abs. 1) ergehenden

a) Beschwerdevorentscheidung (§ 262) oder

b) Erkenntnisses (§ 279) oder

c) anderen das Beschwerdeverfahren abschließenden Erledigung

zu verfügen. Die Verfügung des Ablaufes anlässlich des Ergehens einer
Beschwerdevorentscheidung schließt eine neuerliche Antragstellung im Fall der
Einbringung eines Vorlageantrages nicht aus. Wurden dem Abgabepflichtigen für einen
Abgabenbetrag sowohl Zahlungserleichterungen (§ 212) als auch eine Aussetzung der
Einhebung bewilligt, so tritt bis zum Ablauf der Aussetzung oder ihrem Widerruf der
Zahlungsaufschub auf Grund der Aussetzung ein.

Die Aussetzung der Einhebung dient dem Ziel der faktischen Effizienz von
Bescheidbeschwerden. Dieses Ziel ist bei der Auslegung der die Aussetzung regelnden

Bestimmungen zu beachten (Ritz, BAO 6 , § 212a Tz 6, mwN).

Die Einhebung einer Abgabe ist aussetzbar, wenn ihre Höhe unmittelbar oder mittelbar

von der Erledigung einer Bescheidbeschwerde abhängt (Ritz, BAO 6 , § 212a Tz 6).
Ist nach der Beschwerdeerledigung ein (einer Sachentscheidung zugänglicher)

Aussetzungsantrag unerledigt, so ist er als unbegründet abzuweisen (Ritz, BAO 6 , § 212a
Tz 12).

Wie bereits oben festgestellt hat das Bundesfinanzgericht über die Beschwerde in der
Hauptsache (Umsatzsteuer und Einkommensteuer 2008 und 2009) entschieden. Zum
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Zeitpunkt der Entscheidung über die vorliegende Beschwerde im Aussetzungsverfahren
war daher hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Abgabenschuldigkeiten keine
Beschwerde mehr anhängig.

Alleine auf Grund dieser für das Schicksal der vorliegenden Beschwerde entscheidenden
Feststellung kommt die vom Beschwerdeführer angestrebte Bewilligung der
Aussetzung der Einhebung durch das Bundesfinanzgericht nicht mehr in Betracht,
denn die Abgabenbehörde müsste gegebenenfalls entsprechend der Anordnung
in § 212a Abs. 5 BAO eine solche zuerkannte Aussetzung wegen der ergangenen
Hauptsachenentscheidung sofort widerrufen und den Beschwerdeführer damit
in dieselbe Rechtsposition versetzen wie im Fall der sofortigen Abweisung des
Aussetzungsbegehrens (Beschluss VwGH 27.9.2012, 2010/16/0196).

Das Bundesfinanzgericht teilt daher in jenen Fällen, in denen ein zeitgerechter
Aussetzungsantrag vorliegt, die vorm Verwaltungsgerichtshof in der Vergangenheit
mehrfach ausgesprochene Ansicht, dass ab dem Zeitpunkt der Erledigung der
Beschwerde eine Aussetzung der Einhebung nicht mehr zu bewilligen ist. Eine solche
ist in diesen Fällen auch nach dem Normzweck (Effizienz des Rechtsschutzes) nicht
erforderlich, da die Abweisung des Aussetzungsantrages hinsichtlich der säumnis-
und vollstreckungshemmenden Wirkung zu keinem anderen Ergebnis führt wie die
nachträgliche Bewilligung der Aussetzung der Einhebung samt dem gleichzeitig zu
verfügenden Ablauf derselben.

Zulässigkeit einer Revision

Gegen ein Erkenntnis des Bundesfinanzgerichtes ist die Revision zulässig, wenn sie
von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt,
insbesondere weil der Beschluss von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes
abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der
bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet
wird.

Derartige Rechtsfragen liegen im gegenständlichen Fall nicht vor. Im Übrigen
folgt das Bundesfinanzgericht der oben dargestellten Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes. Eine Revision ist demnach nicht zulässig.

 

 

 

Linz, am 19. Juni 2018
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